
2026/06/21 11:10 1/2 Art. 13 Asylverfahrensrichtlinie: Verpflichtungen der Antragsteller

Aufenthaltswiki - https://wiki.aufentha.lt/

Art. 13 Asylverfahrensrichtlinie:
Verpflichtungen der Antragsteller

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Antragsteller, mit den zuständigen Behörden zur
Feststellung ihrer Identität und anderer in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2011/95/EU genannter
Angaben zusammenzuarbeiten. Die Mitgliedstaaten können den Antragstellern weitere
Verpflichtungen zur Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden auferlegen, sofern diese
Verpflichtungen für die Bearbeitung des Antrags erforderlich sind.

(2) Die Mitgliedstaaten können insbesondere festlegen, dass

a) die Antragsteller verpflichtet sind, sich entweder unverzüglich oder zu einem bestimmten
Zeitpunkt bei den zuständigen Behörden zu melden oder dort persönlich vorstellig zu werden;

b) die Antragsteller die in ihrem Besitz befindlichen Dokumente, die für die Prüfung des Antrags
sachdienlich sind, wie zum Beispiel ihren Reisepass, vorlegen müssen;

c) die Antragsteller verpflichtet sind, so rasch wie möglich die zuständigen Behörden über ihren
jeweiligen Aufenthaltsort oder ihre Anschrift sowie sämtliche diesbezüglichen Änderungen zu
unterrichten. Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass der Antragsteller an dem von ihm
mitgeteilten letzten Aufenthaltsort erfolgte — bzw. an die mitgeteilte letzte Anschrift gerichtete —
Mitteilungen gegen sich gelten lassen muss;

d) die zuständigen Behörden den Antragsteller sowie die von ihm mitgeführten Sachen
durchsuchen dürfen. Unbeschadet einer Durchsuchung aus Sicherheitsgründen wird eine
Durchsuchung des Antragstellers gemäß dieser Richtlinie von einer Person gleichen Geschlechts
unter uneingeschränkter Achtung der Grundsätze der Menschenwürde und der körperlichen und
geistigen Unversehrtheit durchgeführt;

e) die zuständigen Behörden ein Lichtbild des Antragstellers anfertigen dürfen und

f) die zuständigen Behörden die mündlichen Aussagen des Antragstellers aufzeichnen dürfen,
sofern er darüber im Voraus unterrichtet wurde.
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